
 

Bewerber mit gültigem unbeschränkten SPL für Hängegleiten oder 
Gleitsegeln 
 

• Theorie: 
� Ausbildung sowie Theorie-Prüfung in den Fächern Meteorologie, Menschliches 

Leistungsvermögen und Flugfunk (bei Nachweis) kann entfallen 
 

• Praxis: 
� keine Erleichterungen 
� Theorie- und Praxisprüfung durch Prüfungsrat 

 

• Für Lizenzerteilung sind einzureichen: 
� Dokumente wie bei „Fußgängern“ 
� Kopie des gültigen SPL für HG oder GS 
� wenn vorhanden: Nachweis über Ausbildung im Flugfunk / ggf. BZF 


